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Therwil, im Mai 2023 Der Gemeinderat

Verzicht auf automatischen Versand der ausführlichen Gemeindeversammlungs-
Unterlagen
Aus ökologischen und finanziellen Gründen wird auf den automatischen Versand der ausführ-
lichen Gemeindeversammlungs-Unterlagen an alle Haushaltungen verzichtet. Diese können 
auf www.therwil.ch heruntergeladen, per Mail an gemeinde@therwil.ch oder telefonisch unter 
061 725 21 21 bestellt oder bei der Gemeindeverwaltung in Papierform bezogen werden. Sie 
können die ausführlichen Unterlagen auch abonnieren, so dass sie Ihnen wie bis anhin regel-
mässig vor jeder Gemeindeversammlung direkt zugestellt werden.

QR-Code zu den Unterlagen der Gemeindeversammlung

Bitte wenden



1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 29. März 2023
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Protokoll zu genehmigen.

2. Rechnung 2022 (Bilanz / Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung)
Der Gemeinderat beantrag der Gemeindeversammlung, die Rechnung 2022 der Einwohnerge-

meinde Therwil zu genehmigen. 

Der resultierende Ertragsüberschuss von CHF 258’524.92 wird dem Eigenkapital zugewiesen, 

das per 31. Dezember 2022 neu CHF 12’324’458.89 beträgt.

3.  Führungsstrukturen Primarstufe / Vorgeschlagener Wechsel vom Schulrats- zum 
Gemeinderatsmodell mit notwendigen Anpassungen der Therwiler Gemeinde ordnung

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dass die Primarstufe Therwil ab   

1. August 2024 mit dem Gemeinderatsmodell als Führungsstruktur geführt wird. 

Dies bedingt eine entsprechende Anpassung der Gemeindeordnung (Teilrevision):

–  Aufhebung von § 3 Abs. 1 lit. c (Behördenbezeichnung);

–  Aufhebung von § 9 Abs. 1 lit. d (Wahlorgan);

–  Aufhebung von § 10 Abs. 1 lit. b (Verfahren bei der Urnenwahl); 

–  Neuschaffung § 4bis (Führungsmodell der Primarstufe)

  1  Die Aufgaben des Schulrats gemäss § 82 des Bildungsgesetzes vom 6. Juni 2002  

(SGS 640) werden gesamthaft an den Gemeinderat übertragen.

  2  Aufgaben und Befugnisse des Gemeinderats richten sich nach der Bildungsgesetzge-

bung.

Im Zuge der vorliegenden Teilrevision sind die folgenden Anpassungen der Gemeindeordnung 

zwingend vorzunehmen, da die Bestimmungen nicht mehr der geltenden Gesetzgebung ent-

sprechen:

–  Änderung des 2. Titels von «Behörden und Kommissionen mit behördlichen Befugnissen» in 

«Behörden»;

–  § 3 Abs. 1 lit. a: Aufhebung des Satzes: «Der Gemeinderat bildet gleichzeitig die Vormund-

schaftsbehörde»;

–  Neuschaffung von § 3 Abs. 1 lit. g: Wahlkommission, bestehend aus dem Gemeinderat und der 

Gemeindekommission. Aufsichtsinstanz ist die Gemeindeversammlung;

–  Aufhebung von § 4 (Kommissionen mit behördlichen Befugnissen).

Redaktionelle Änderungen der Gemeindeordnung:

–  Einführung einer durchgehenden Absatznummerierung;

–  Aufzählungszeichen durch eine alphabetische Gliederung ersetzen (§ 14 Abs. 2 lit. a und b; § 15 

Abs. 1 lit. a und b);

–  Aktualisierung der Angaben über die Amtsperioden (§ 12 Abs. 1 lit. a: 2024, 2028; 

 § 12 Abs. 1 lit. b: 2024, 2028; § 12 Abs. 1 lit. c: 2025, 2029; § 12 Abs. 2: 2024, 2028).

4. Berichterstattung der Geschäftsprüfungskommission
Gemäss § 102a, Abs. 1 des Gemeindegesetzes hat die Geschäftsprüfungskommission 
jeweils im ersten Halbjahr der Gemeindeversammlung über ihre Feststellungen zur Tätigkeit 
der Gemeindebehörden und der Gemeindeangestellten oder von Institutionen, an denen 
die Gemeinde beteiligt ist, Bericht zu erstatten.

5. Informationen zu aktuellen Themen
Der Gemeinderat wird mündlich über einige aktuelle Themen berichten.


